bildung-tirol.gv.at
Heiliggeiststraße 7 
6020 Innsbruck
office@bildung-tirol.gv.at
 
 




FREISTELLUNG VOM UNTERRICHT ÜBER EINE WOCHE – ANSUCHEN FÜR SCHULPFLICHTIGE SCHÜLER*INNEN

Gemäß § 9 Abs. 6 Schulpflichtgesetz 1985 ist für die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht über eine Woche aus begründetem Anlass die Bildungsdirektion zuständig. 

1. Angaben zum*zur Schüler*in:
	Nachname: 
	[bookmark: Text2]     

	Vorname: 
	     

	Geburtsdatum:
	[bookmark: Text1]     

	Schule:
	[bookmark: Text3]     

	Derzeitige Klasse: 
	[bookmark: Text4]     

	Zeitraum der Freistellung: 
	[bookmark: Text5]     

	Grund für die Freistellung: 
	[bookmark: Text6]     







2. Angaben zum*zur Erziehungsberechtigten:
	Nachname:
	     

	Vorname:
	     

	
	     
	
	     
	
	     
	

	
	Straße, Hausnummer	
	PLZ	
	Ort	

	E-Mail:
	     

	Telefon: 
	     




3. Dem Ansuchen ist folgendes Dokument beizulegen:
	· Stellungnahme der Schulleitung (siehe S. 2)




[bookmark: Text11][bookmark: Text12]     	     
	Ort:
	
	Datum:
	
	Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Stellungnahme der Schulleitung:
	Name der Schule:
	     
	

	

Das Ansuchen auf Freistellung vom Unterricht über eine Woche wird:

	


☐ befürwortet	

	
     









	☐ nicht befürwortet:



	


					Begründung, warum das Ansuchen befürwortet oder nicht befürwortet wird


[bookmark: _GoBack]     	     
	Ort:
	
	Datum:
	
	Unterschrift der Schulleitung



Nähere Informationen zum Datenschutz in der Bildungsdirektion für Tirol finden Sie unter: https://bildung-tirol.gv.at/service/datenschutzerklaerung
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